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Einleitung 

Frau Präses, Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 
in Bielefeld, am 5. Oktober 2021 abends, spät abends, stehe ich in unserer schönen Küche und betrachte das 
Chaos. Ich zweifle an der Wirkung von Erziehung bei Jugendlichen in Zeiten der Pubertät und tue das, was 
Väter heute tun: ich räume die Spülmaschine ein, kratze Töpfe aus und wische Flächen. Dabei höre ich wie in 
alten WG-Spülzeiten Radio und da kommt es: „Das Echo des Tages“. 
Die Nobelpreise werden verkündet. Heute kommt Physik dran. Nun gut. Immerhin lerne ich im Interview 
Professor Klaus Hasselmann kennen, der mich schnell mit dem Understatement eines 89 Jahre alten 
Hamburgers in Sprache und Inhalt gewinnt. Dann soll er in drei Sätzen sagen, wofür er den Nobelpreis 
bekommen hat und das tut er. Die Antwort haut mich um: 
In meinen Worten: Der Mensch hat eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit, weil er die aktuellen 
Vorfälle des Lebens für das große Ganze hält. So sieht er in Wetterfragen, also der physikalischen 
Erscheinung des Klimas, den Sonnenschein als ruhige Lage und den Tsunami als Zeichen des Wandels. Prof. 
Hasselmann hat bereits in den 80´er Jahren ein mathematisches Modell entwickelt, mit dem man durch eine 
Langzeitbetrachtung den hinter den Ereignissen liegenden Trend ausrechnen kann und damit den 
Klimawandel vorhergesagt. 
Ich konnte nachvollziehen, dieser Mann hat heute und im hohen Alter den Nobelpreis verdient. Seine 
Ausgangsthese scheint mir geradezu allgemein gültig und die sei auch die Ausgangsthese der Haushaltsrede: 
Wir Menschen leben im Hier und Jetzt und vernachlässigen systemisch Vergangenheit und Zukunft.  
Die These werde ich im 1. Teil der Haushaltsrede verproben mit der Entwicklung und dem bilanziellen Stand 
der Finanzpolitik der Ev. Kirche von Westfalen.  
Wie in den Vorjahren werde ich dann im 2. Teil, nur ausgewählt mündlich vorgetragen, die Haushaltsplanung 
für das Jahr 2022 vorstellen. 
In dieser ersten November-Finanzsynode werden wir im Anschluss in den sechs Tagungsausschüssen 
Schwerpunkte unserer Finanzpolitik näher betrachten. Wer zu den Themen mehr wissen möchte, den kann 
ich auf einige Materialien in Kiwi hinweisen, die für alle einsehbar beim jeweiligen Themenausschuss 
abgelegt sind. Wir werden morgen nach dem Mittagessen im Plenum die Berichte und 
Entscheidungsvorschläge aus den Ausschüssen hören und darüber befinden. 
 
1. Teil   Der Start der Langfristperspektive: Wir ziehen Bilanz 
Heute ist ein historisch bedeutender Tag. Das erste Mal in der Geschichte der Ev. Kirche von Westfalen 
ziehen wir finanzpolitische Bilanz und wir tun gut daran.  
 
1.   Die kamerale Vergangenheit 
Den Luxus der kurzsichtigen, kameral abschließenden Jahreshaushalte haben wir uns (mit drei noch zu 
erklärenden Ausnahmen) bis zuletzt gegönnt. Damit wir das Geschehen gegenständlich sehen, habe ich 
einmal die Synodenbände aller vergangenen Jahre aus dem Archiv geholt. 
Die Tagungen beginnen im Juli 1946 und die einführenden Worte von Präses Karl Koch im allerersten Band 
nehmen uns in diese Zeit mit: „Wir verdanken die Möglichkeit, die Provinzialsynode bei den bekannten 
Ernährungs- und Unterbringungsschwierigkeiten trotzdem zu haben, dem Entgegenkommen der Anstalt 
Bethel.“ [Und diese Traditionslinie setzt sich (zeigen in den Raum) bis heute fort] 
Die Erfahrungen von Krieg und Kirchenkampf prägen die ersten Jahre und in diesem Geist wird 1953 eine 
Kirchenordnung in Kraft gesetzt, die theologische und presbyteriale Sicherheit bis ins kleinste Detail regelt, 
die aber die Frage nach Verwaltung oder gar nach Finanzen beinahe ignoriert. Es reicht offenbar die Idee der 
treuen preußischen Behörde und des steuerfinanzierten Haushalts. 
Bis heute kommen fast zwei Meter Synodengeschichte zusammen. Finanzpolitisch steht jedes Jahr so wie 
hier vorne jeder Band für sich. Wie im Staat haben wir jedes Jahr entschieden, was wir aufgrund der 
aktuellen Kassenlage im nächsten Jahr tun können und wollen, also letztlich lebten wir von der Hand in den 
Mund. Und der hat in den steuersatten Jahren im deutschen Wirtschaftswunder und dann noch im gelobten 
Bergbau- und Industrieland Westfalen reichliche Mittel bekommen. 
Erstaunlich, aber wohl menschlich ist dann anschließend das Wegsehen vom vorhersehbaren Rückgang 
unserer Einnahmen, also die Richtungsänderung von Auf- und Ausbau zum Rückbau. 



- 3- 
 

- 4 - 

Denn die Wirtschaftsprosperität NRWs kippte. Schauen Sie in den Länderfinanzausgleich, der für gleiche 
Lebensverhältnisse in ganz Deutschland sorgen soll. Da waren wir lange das Geberland und sind zum 
Nehmerland mutiert. Und uns als Kirche fast ohne jede Zuwanderung aus dem Ausland traf es durch den 
stetigen demographisch begründeten Mitgliederschwund noch härter als das Land NRW. Den 
Einnahmeausfall haben wir Anfang der 80´er Jahre und dann jedes Jahr wieder weggedrückt, weil es ja für 
die Gemeinden und die Arbeitsbereiche schmerzhaft gewesen wäre. Und wir wollten zusätzlich eine 
expansive Personalpolitik. Zur Finanzierung wurde die Versorgungskasse, also die Vorsorge, sträflich 
vernachlässigt. Als das nicht mehr reichte, wurden die guten Reserven auf der landeskirchlichen Ebene 
aufgelöst. Und dann ging es gar nicht mehr. 
Ab Mitte der 90´er Jahre zog eine neue Kirchenleitung die Notbremse und die wirkte so, wie das in der 
Straßenbahn oder im Zug so ist. Dabei verletzen sich Menschen. Es kamen herbe Struktureingriffe und harte 
Personalmaßnahmen und, natürlich nur bei Jüngeren, sogar härteste.  
Und die Kirchenleitung setzte Reformen wie „Kirche mit Zukunft“ an, was unsere Tagungsbände hier mit 
dem attraktiven Rot/Blau allein schon von außen her zeigen. 
 
2.   Direkte Erfolge: Das Finanzausgleichsgesetz, drei Bilanzen und eine zentrale Rechnungsprüfung in 
Westfalen 
Aus dieser Zeit haben wir einige Erfolge vorzuweisen.  
Gegen viele Widerstände wurde die Pfarrbesoldung so gestaltet, dass der zahlt, der bestellt. Dieser 
schlichten Weisheit konnte nach längeren Kämpfen niemand mehr widerstehen und das neue 
Finanzausgleichsgesetz gilt und taugt bis heute, es muss nur an die kaufmännische Systematik angepasst 
werden. 
Mit der größten Finanzkrise unserer Landeskirche in den Jahren 2004/2005, an deren Erdbeben in unserem 
Gefüge ich mich noch sehr gut erinnere, kam es zu einem regelrechten Reformschub in Sachen kameraler 
Verwaltung. Das ist immer der Vorteil einer Krise, sie schärft den Blick und motiviert zur Änderung. 
Mehrere Kirchenkreise forderten, „betriebswirtschaftliche Kompetenz (neben theologischer und juristischer) 
in die Leitungs- und Verwaltungsstruktur des Landeskirchenamtes“ einzubinden und auch die „Einrichtung 
eines zentralen Rechnungsprüfungsamts“. Und so kam es. 
Wir haben schon seit Jahren an drei Stellen kaufmännisches Denken in Struktur und Personal der 
Landeskirche etabliert und können dafür dankbar sein. 
1. Das Sondervermögen Immobilien der Landeskirche wird unter der fachlich kompetenten Leitung von Frau 
Salder kaufmännisch geführt, so wie es zum Beispiel der Kirchenkreis Bielefeld schon lange vorgelebt hat. 
Leider sind der Bildung dienende Immobilien nicht einbezogen, was ein echtes Finanzrisiko darstellt, welches 
der Ständige Finanzausschuss aktuell prüfen lässt. 
2. Die Tagungsstätte Haus Villigst, unser westfälisches Refugium und Aushängeschild zugleich wird unter der 
kundigen Geschäftsführung von Frau Werth als moderne Tagungsstätte mit der Wirklichkeit entsprechenden 
Preisen geführt. 
Sondervermögen und Tagungsstätte werden derzeit als funktionierende Systeme noch getrennt geführt und 
mittelfristig in die Bilanz einsortiert. Sie finden die beiden Bilanzen in der Vorlage 5.2.1. ganz am Ende in der 
Anlage 2 . 
3. Nicht einsortiert werden kann und wird die mit Rheinland und Lippe gemeinsame Versorgungskasse 
(VKPB) für Pfarrer und Kirchenbeamte in Dortmund am Schwanenwall. Hier ist rechtlich klug von den 
Landeskirchen weg verselbständigt die in unserer Finanzwelt entscheidende Frage der Versorgungslasten 
aufgehoben. An dieser Stelle darf ich als Gast dieser Tagung den von mir hoch geschätzten Vorstand Herrn v. 
Campenhausen herzlich begrüßen, der im entsprechenden Ausschuss Rede und Antwort stehen wird. 
Die Bilanz der VKPB wird, wie die der KZVK, jedes Jahr im Geschäftsbericht im Internet veröffentlicht. 
Auch die geforderte zentrale Rechnungsprüfung haben wir. In Umstellungszeiten wie diesen können wir nur 
dankbar sein für die Kompetenz und die vernünftige Kritik unserer auf ein beachtliches Niveau gehobenen 
Rechnungsprüfung und ich grüße pars pro toto deren aufmerksamen Leiter, Herrn Brand, einmal ganz 
herzlich von hier nach gegenüber. 
So erfreulich die Wirkung dieser drei kaufmännischen Schritte unserer Kirche ist, so sehr müssen wir aber 
folgendes sehen und hier mache ich einen Ausflug nach Bremen. Nicht aus aktuellem Anlass, sondern weil 
diese Landeskirche, geprägt von der Kaufmannschaft, nie der Falle der Kameralistik erlegen ist und heute 
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entsprechend glänzend dasteht. Damit ist ausgerechnet diese kleine Landeskirche EKD-weit führend bei der 
Vorsorge für die Zukunft. Und sage mir niemand, die in der Verwaltung genutzte kaufmännische 
Buchführung habe irgendwie dem Kirche sein in Bremen geschadet. Ich glaube, letztlich wird das Gegenteil 
der Fall sein. 

 

3.   Die Frage der bislang verdeckten Verschuldung 

Wir in Westfalen ziehen jetzt den Strich unter all die Jahre, die Sie hier vor sich sehen: wir ziehen 

Bilanz. Und die fällt in der entscheidenden Frage der Verschuldung zweigeteilt aus: rosig und 

bedenklich. 

Bei der Frage von Krediten oder gar Kassenkrediten hat uns eine uralte kirchenrechtliche Schutzregel 

vor den Fehlern des Staates und der Kommunen bewahrt. Für Kredite, die ja von den nachfolgenden 

Generationen zurückzuzahlen sind, braucht es eine besondere Begründung und die sah man nur 

selten gegeben. An dieser Stelle, bei den Verbindlichkeiten, strahlt heute unsere Bilanz mustergültig.  

Die Crux unserer Bilanz ist die Anzeige der bislang kameral verdeckten, hohen Verschuldung in den 

Rückstellungen. Was jeder schwäbische Hausmann und jede westfälische Kauffrau berücksichtigt, 

fehlte uns wie dem Staat im jährlichen Zahlenwerk: die Einbeziehung feststehender zukünftiger 

Lasten durch Rückstellungen und Abschreibungen. Die Abschreibungen haben wir im 

Sondervermögen beachtet, die Rückstellungen gab es bislang nur in der Kassenbilanz in Dortmund. 

Jetzt sehen wir beides in unserer Eröffnungsbilanz deutlich und siehe da: Das seit dem Mittelalter 

geprägte Bild vom Reichtum der Kirche löst sich auf und wir stehen da wie bei des Kaisers neuen 

Kleidern. Wir haben ein Eigenkapital von Null und noch darüber hinaus einen rechnerischen 

Fehlbetrag. 

 
4.   Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 
Es handelt sich um einen ebenso unaussprechlichen wie unappetitlichen Fachbegriff. Er ist im HGB im § 268 
versteckt, weitgehend unbekannt und hat nicht mal eine Abkürzung. Er ist aber der Schlüssel zu unserer 
Bilanz, die von den Rückstellungen dominiert wird. Man findet ihn letztlich nur in öffentlichen Einrichtungen, 
also bei uns. Denn die Kassen sind Anstalten, die Landeskirche Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Der „n. d. E. g. F.“ ist eine Folge des mathematischen Denkmodells der kaufmännischen Bilanz. Die ist für 
wirtschaftliches Handeln das, was für das Modell des oben genannten Nobelpreisträgers für den 
Klimawandel ist. Beide sind nachhaltig auf die Berechnung der Zukunft bezogen. Und unser Fehlbetrag zeigt 
in Zahlen auf, was für die Zukunft fehlt, aber da sein müsste. 
Denn mit der Bilanz machen sich ehrliche Kaufleute ehrlich und können daraufhin die Firma leiten und vor 
Schaden bewahren. Vorsicht und Stetigkeit sind Grundprinzipien des deutschen Handelsrechts der Lübecker 
Kaufleute. Die handelten damals übrigens nicht viel anders als heute uns in der Kirche gut bekannte 
westfälische Familienunternehmer. Nicht umsonst hat beim Beginn seiner Öffnung Japan ausgerechnet das 
deutsche Handelsgesetzbuch (HGB) nahezu wortgleich übernommen und nicht das anglo-amerikanische, 
kompetitiver und kurzfristiger denkende Recht. Und der weltweite wirtschaftspolitische Erfolg beider Länder 
spricht für dieses Denkmodell. 
Das geht von alters her von der Aufteilung in Aktiva und Passiva aus, darum ja die doppelte Buchführung. 
Aktiva sind das Vermögen, das Sichtbare, das Wohin und Passiva sind das Kapital, die Zuordnung zum 
Vermögensträger, das Woher. Und der erste Blick geht immer nach rechts oben auf das Eigenkapital. Im 
Gegensatz zum Fremdkapital, also u. a. den Schulden, zeigt das Eigenkapital an, was der Firma bzw. den 
Eigentümern wirklich gehört. Und da steht bei uns der besagte Fehlbetrag. 
 
5.   Bilanzen als Grundlage der Haushaltspolitik 
Bilanzen regen durch die Vergemeinschaftung des Finanzhorizonts den Austausch an. Alles steht auf einer 
Seite auf einem Querblatt. Aber erst in der Folge mehrerer Bilanzen lässt sich eine Richtung erkennen. 
Bislang spricht unsere Eröffnungsbilanz allein von einem Zustand, einem Zustand mit gravierenden Mängeln. 
Und hier beginnt die Haushaltspolitik, konkret unser laufendes Sanierungsprogramm. 
Ich bedaure sehr, dass wir nicht schon in 2009 eine Eröffnungsbilanz vorgelegt haben. Dann hätten wir heute 
sehen und allen zeigen können, dass sich die große Lücke durch kraftvolle Sanierung seit dem Jahr 2009 
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bereits halbiert hat. Ein unglaublich erfreulicher und nicht absehbarer Vorgang. Wer sollte damals wissen, 
dass wir vor dem längsten Wirtschaftsaufschwung der Geschichte der Bundesrepublik standen. Den haben 
wir mit der klaren und harten haushaltspolitischen Entscheidung zur Sanierung der Kasse genutzt! Und das 
finden Sie in meiner allseitigen Lieblingsgrafik zum Deckungsgrad in den Anlagen. Die legen Sie einfach zu 
unserer Bilanz dazu und werden in der Regel Respekt der Finanzkundigen ernten. 
Zur Haushaltspolitik gehört aber auch ein vollständiger Blick auf Westfalen. Der wird erst dann vollständig 
werden, wenn wir die Bilanzen der Kirchenkreise und Kirchengemeinden erhalten und eines Tages eine 
konsolidierte Bilanz vorlegen werden. Unserer von der Kirchengemeinde her gedachten Ordnung 
entsprechend, ist die landeskirchliche Ebene in der Finanzsystematik die schwächste. Sie hat aber mit der 
Versorgungslast den mit Abstand größten Bilanzposten. Es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn sich 
daraufhin wieder Reichtümer der Kirche zeigten. Allein mir fehlt der Glaube angesichts vielfältiger 
Erfahrungen des Mangels vor Ort, über den hier sicher alle Synodalen berichten können. 
Zur Haushaltspolitik gehört auch ein Vergleich zu den anderen Landeskirchen und Bistümern. In der Anlage 
zu dieser Rede finden Sie einige davon exemplarisch und Sie sehen, dass Bistümer strukturell besser 
ausgestattet sind, was sicher mit der zentralen Struktur zu tun hat. Und es war kein Geheimnis und ist jetzt 
offenkundig, dass presbyterial-synodale Kirchen die schwächste landeskirchliche Ebene haben. Wir wissen 
aber auch, dass sich die westfälische Kirche vom Schlusslicht in Sachen Versorgung durch den 
Sanierungsprozess bereits ins untere Mittelfeld vorgearbeitet hat. 
Ich berichte in diesem Zusammenhang gerne von einem schönen Signal im Kontext von EKD und deutscher 
Bischofskonferenz. Bislang gab es eine ökumenische Zusammenarbeit in Finanzfragen allein im Bereich der 
Kirchensteuer, da aber fundiert und echt verbunden in den Steuerkommissionen, wo wir in meiner 
Nachfolge wunderbar durch die Leiterin unserer Kirchensteuerstelle, Frau Heinrich vertreten sind. 
Das führen wir nun im nicht ganz unwichtigen Finanzbeirat der EKD durch eine kleine Arbeitsgruppe, der ich 
natürlich angehöre, weiter. Und wir haben als Ergebnis vor einem Monat mit (fast) allen Finanzdezernenten 
der Bistümer und Landeskirchen mit einer ausführlichen und spannenden Tagesordnung getagt und uns 
sofort wieder verbredet. Nächstes Mal wollen wir das machen, was wir hier tun, gemeinsam Bilanzen lesen. 
 
6.   Ein Seitenblick auf den Staat 
Beim Stichwort Bilanzen lesen komme ich zum Land NRW. Hier sind die Kommunen zur Bilanzierung 
gezwungen worden. Das war sehr aufwändig, aber im Ergebnis nicht so dramatisch, weil diese enorme 
Sachanlagen haben. Achten Sie einmal darauf. Es wird hier durch Abschreibungen jedes Jahr bilanziell enger 
werden. Das Land NRW selbst bleibt aber wie die meisten Bundesländer kameral. Denn die haben wie wir als 
Landeskirche viel Personal und wenig Vermögen und das sieht in der Bilanz nun einmal grausam aus.  
Ich bin als Staatsbürger der Initiative von Ministerpräsident Koch in Hessen dankbar, der mit der 
Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 gezeigt hat, wie arm eins der reichen Bundesländer sein kann. Den 
Fehlbetrag in der Bilanz (in der Anlage) entdecken Sie sofort. Der ist nicht zu übersehen. 
Auf die aktuelle Nachfrage in Düsseldorf, wann in NRW mit einer Bilanz zu rechnen sei, kam folgende 
Antwort:  
„Die Einführung des SAP-Systems EPOS.NRW in der gesamten Landesverwaltung wurde zum Jahreswechsel 
2019 / 2020 im Wesentlichen abgeschlossen. Somit sind die technischen Grundlagen für eine Vermögens-, 
Ergebnis- und Finanzrechnung großflächig gelegt. In fachlicher Hinsicht stehen jedoch noch einige Arbeiten 
an, wie zum Beispiel die Entwicklung eines Rückstellungskonzepts (insb. zur Bildung der Pensions- und 
Beihilferückstellungen). Vor diesem Hintergrund muss daher noch entschieden werden, wann für das Land 
Nordrhein-Westfalen eine Eröffnungsbilanz erstellt wird.“ Mirko Daniels, Stv. Pressesprecher des 
Finanzministeriums NRW 
Ich erlaube mir, das so zusammenzufassen: Eine Eröffnungsbilanz kommt dann, wenn sich eine 
Landesregierung auf einen Umgang mit dem Desaster verständig hat. 
Die Beamtenpensionen sind wie die gesetzlichen Renten eine Bombe im staatlichen Finanzierungssystem seit 
die Grundannahme des Ganzen, der Kinderreichtum und das entsprechende Bevölkerungswachstum zu Ende 
gegangen sind, also seit dem Ende der Babyboomer-Zeit Ende der 60´er Jahre. Wenn es nur wenig Reaktion 
in Politik und Gesellschaft gab, so ist das insbesondere mit der Ausgangsthese zu dieser Rede zu erklären. 
Alle sahen immer so viele andere Altersgenossen, dass die Idee eines Nachwuchsmangels trotz anderer 
Zahlen nicht in die Köpfe kam. 
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Die Flucht vor der Bilanz NRW ist politisch nur verständlich. Es ist ja Harakiri eines Finanzministers, die 
Perspektive von 2030 und 2040 aufzumachen. Zu beachten sind Altersschichten der Wähler und deren 
„Besitzstände“ (mein persönliches Unwort aller Zeiten). Ich erinnere an meine Ausgangsthese, die Menschen 
leben im hier und jetzt.  
Mathematisch ist das Rentendrama und damit die Altersarmut berechnet und in der Wissenschaft genauso 
wie der Klimawandel nachgewiesen. Mangels Rentenvorsorge werden also noch viel mehr Härten als nur der 
Klimawandel auf die deutsche Gesellschaft zukommen. Ich frage mich als Staatsbürger, wie ich dereinst 
meinen möglichen Enkelkindern gegenübertrete und dann die Fehler der Vergangenheit erklären soll. 
 
 
2. Teil   Der Haushaltsplan 2022 
Nach den finanzpolitischen Grundlagen wenden wir uns unserem konkreten Auftrag zu, also den Planungen 
und Zahlen für das Jahr 2022. 
 
1.   Kirchensteuer-Planzahl und Verteilung 
Mit welcher Planzahl der Kirchensteuer gehen wir in die Beratungen, ist schon ab März des Vorjahres die sich 
dann monatlich wiederholende Frage. Die kann gerade nicht mathematisch beantwortet werden, sondern 
allein mit Vorsicht und gutem Menschenverstand. 
Wir waren in diesem Jahr wieder gut westfälisch vorsichtig mit der Schätzung von 510 Mio. Euro und wurden 
durch eine echte Erholung der Wirtschaft freudig eingeholt. Die Wirtschaftswaisen sehen eine „aufgestaute 
Konsum- und Investitionsnachfrage“ und schätzen mit guten Zuwächsen weiterhin. Die Wirtschaft würde ja 
nahezu brummen, wenn es nicht Lieferketten und Mitarbeitermangel gäbe, was zur leichten Dämpfung der 
Erwartungen führt. 
Wir sind mit einem Aufkommen bis Ende Oktober von + 2,4% gegenüber dem 2020 deutlich in der Erholung 
angekommen. Wir liegen aber „dank Corona“ aktuell immer noch 2,7 % hinter 2019, was ein echter 
Rückgang ist, und wir sehen allenthalben Preissteigerungen. Es drückt also in der Haushaltsplanung an vielen 
Orten. 
Immerhin führt unsere Vorsicht in 2021 wahrscheinlich zu Überschüssen und wir starten mit guten 
Aussichten für 2022, wenn es nicht noch zu Einbrüchen kommt. Das gibt uns Finanzkraft für Umbau, 
Rückstellungszuweisungen und Projekte und das sollten wir nutzen. 
Der Planung für das Haushaltsjahr 2022 liegt nun erneut ein voraussichtliches Netto-
Kirchensteueraufkommen von 510 Mio. Euro zugrunde. Dieser Wert wurde auf Grundlage der Planzahlen für 
das Jahr 2021 festgeschrieben.  
Dennoch hat sich der Verteilungsbetrag für die Kirchengemeinden und Kirchenkreise in 2022 verändert. 
Grund dafür sind gestiegene Aufwendungen für gemeinsame Interessen. Nach den Vorgaben des 
Finanzausgleichsgesetzes sind diese Interessen aus gesamtkirchlichen Mitteln zu tragen. 
Dies sind insbesondere  
• Weiterentwicklung des Superintendenten*innen-Amtes  1.806.000 €  
• Sockelbetrag für die Präventionsbeauftragungen   1.100.000  €  
• Ehrenamtsförderung           384.000  €  
• NKF-Competence-Centrum für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen     900.000 €. 
Ein Großteil dieser Gelder fließt den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen unmittelbar wieder zu. Die 
Systematik und die Zukunft dieser Verteilungsform werden wir im entsprechenden Ausschuss behandeln. 
 
2.   Drei Eröffnungsbilanzen 
In dieser Finanzsynode werden insgesamt drei Eröffnungsbilanzen der landeskirchlichen Mandanten 
vorgelegt: 
Landeskirchenamt (19000)  
Gemeinsame Kirchensteuerstelle (19700) 
Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle (19401) 
Vorgestellt wurde im ersten Teil allein die erstgenannte. Denn die beiden folgenden sind wirtschaftlich 
gesehen untergeordnet, jedoch rechtssystematisch notwendig: Der eigene Haushalt der gemeinsamen 
Rechnungsprüfungsstelle ist wegen ihrer Unabhängigkeit gesondert festzulegen. Der Haushalt der 
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gemeinsamen Kirchensteuerstelle der mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften 
(Gemeinsame Kirchensteuerstelle) ist als Treuhandvermögen vom Haushalt der Landeskirche zu trennen. 
 
3.   Besonderheiten in der Haushaltsplanung 2022 gegenüber 2021 
a) Haushalt der Landeskirche und gesamtkirchlicher Haushalt 
Im Haushalt der Landeskirche wurde nicht mit pauschalen Ansätzen gearbeitet. Die Abrechnungsobjekte 
wurden einzeln betrachtet. Kostensteigerungen wurden nur dann berücksichtigt, wenn diese nicht 
vermieden oder voraussichtlich nicht anderweitig auf Abrechnungsobjektebene kompensiert werden 
können.  
Sowohl das Jahr 2020, als auch das Jahr 2021 wurden sehr stark durch die Pandemie (COVID-19) beeinflusst. 
Aus vorhanden Zahlen der Aufwendungen für Fortbildung und Reisekosten lassen sich nur bedingt 
Rückschlüsse für die Planung 2022 ziehen. Die hier getroffenen Annahmen resultieren in Teilen aus den 
Erwartungen, dass die Pandemie im Jahr 2022 größtenteils überwunden sein wird und die modernen 
Kommunikationswege (Zoom, Teams, etc.) weiterhin verstärkt genutzt werden.    
Die Nacharbeiten zum Umstellungsprojekt auf das Neue Kirchliche Finanzmanagement sowie Änderungen 
der Organisationsstruktur haben im Jahr 2021 zu Anpassungen und Umgliederungen der 
Abrechnungsobjekte geführt. Auch für das Jahr 2022 ist mit weiteren Anpassungen zu rechnen.  
Bei der Betrachtung der Zahlen muss stets auf die daraus resultierenden Sondereffekte hingewiesen werden. 
Als Beispiel sei hier auf die Zuordnung der Kosten der MACH-Software hingewiesen. Bisher wurden diese im 
Haushalt der Landeskirche, im Leitungsfeld 10, dargestellt. Nunmehr werden die Aufwendungen in den 
Abrechnungsobjekten der IT.EKvW / Projekt Cumulus abgebildet.  
Einen weiteren Sondereffekt stellen im Bereich „Cumulus“ die Personalübernahmen von Fachleuten aus den 
Kirchenkreisen dar. 
Bei der Stabstelle „Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung“ wirkt sich die Zahlung eines 
Sockelbetrages an die Präventionsbeauftragten der Kirchenkreise mit etwa 1,1 Mio. € aus. 
Für die Weiterentwicklung des Superintendenten*innen-Amtes werden 1,8 Mio. € veranschlagt und für die 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen „Wissensmanagement - NKF“ sind 900 Tsd. € angesetzt worden. 
Des Weiteren sind Kosten i. H. v. 384 Tsd. € für die Förderung des Ehrenamtes sowie 42 Tsd. € für die 
digitalen Kirchtürme zu erwähnen. 
Für den Landeskirchlichen Haushalt gilt die Maßgabe, dass vor der finalen Umsetzung einer größeren 
Maßnahme oder Investition, der Blick auf die aktuelle Entwicklung des Kirchensteueraufkommens erfolgen 
muss. Ein Umbau der alten Hausmeisterwohnung zu neuen Büroräumen, der Umbau des Großen 
Sitzungssaals oder die Schaffung einer Duschmöglichkeit für umweltbewusste Pendler sollen an dieser Stelle 
beispielhaft genannt werden.     
Bedingt durch die Umstellung von der Kameralistik auf die doppische Buchführung und der damit 
verbundene Wechsel der Buchhaltungssoftware (MACH), sind Vergleichszahlen gegenüber dem Vorjahr nicht 
vorhanden.  
Auch werden weiterhin Anpassungen, bzw. Optimierungen bei Buchungen und Betrachtungen erfolgen 
müssen, um buchhalterische Sachverhalte besser darstellen zu können. Dies bedeutet weitere 
Anstrengungen und Veränderungen für die bereits lernende Organisation unseres Hauses. 
b) Ämter und Einrichtungen 
Die Zuführungen an die Ämter und Einrichtungen der Evangelischen Kirche von Westfalen bleiben für das 
Haushaltsjahr 2022, wie in den drei Jahren zuvor, weitgehend auf dem Niveau von 2018.  
Es gibt lediglich kleinere Abweichungen, wie z. B. 
- Die Zuweisung für das Institut für Kirche und Gesellschaft (IKG) sinkt laut Beschluss der Kirchenleitung, wie 
in den Jahren zuvor, jährlich um festgelegte Beträge bis zum Jahr 2030. 
- Die Zuweisung an das Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) sinkt um 1,5% 
jährlich. Für 2022 ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.722.666,50 € vorgesehen, der sich aus dem maximal 
möglichen Deckelungsbetrag für das Amt für MÖWe in Höhe von 1.658.641,50 € und weiteren 64.025,00 € 
als Personal- und Sachkostenzuschuss für das Arbeitsfeld Islam zusammensetzt. 
Die konstant gehaltenen bzw. sinkenden Zuweisungen, bieten bei gleichzeitig steigenden Personal- und 
Sachkosten, einen Anreiz für einen stetigen Rückbau der Arbeit in denjenigen Ämtern und Einrichtungen, die 
keine weiteren externen Zuschüsse für ihre Arbeit einwerben. So können größere Ämter, wie z.B. das Institut 
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für Kirche und Gesellschaft (IKG), das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung (IAFW), das Amt für 
Jugendarbeit (AfJ) oder das Pädagogische Institut (PI), bei denen der Anteil externer Zuschüsse an den 
gesamt vereinnahmten Zuschüssen bei bis zu 50% liegt, die konstanten oder sinkenden landeskirchlichen 
Zuschüsse besser kompensieren.  
Im Gegensatz dazu, sind kleine Ämter, wie die Studierendengemeinden, einem weit größeren Druck 
ausgesetzt, da hier nur landeskirchliche Zuschüsse vereinnahmt werden und gleichzeitig fast keine 
Personalkosteneinsparungen mehr möglich sind. In diesen Fällen müssen notwendigerweise defizitär 
geplante Haushalte durch Entnahmen aus der ämterspezifischen Rücklage ausgeglichen werden, dies wird 
einen langsamen Rücklagenverzehr über die kommenden Jahre mit sich bringen. 
Um Kosten in den Ämtern und Einrichtungen einzusparen, werden deshalb in vielen Feldern 
Zusammenschlüsse und Kooperationen ausgelotet und zum Teil auch schon beschlossen. So wird eine Fusion 
zwischen dem Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) und dem Institut für 
Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste (igm) im kommenden Haushaltsjahr 2023 vollzogen 
werden. 
Wichtige Investitionsmaßnahmen, wie z.B. die Einführung einer ämterübergreifenden Seminarsoftware 
„ANTRAGO“, sollen aus Rücklagenentnahmen finanziert werde. Der hohe Rücklagenbestand der Ämter und 
Einrichtungen in der Evangelischen Kirche von Westfalen, resultierend aus finanzstarken Vorjahren sowie 
weitsichtiger, vorsichtiger Planung, ermöglicht die langfristige Fortführung und Weiterentwicklung der 
Aufgaben, vor dem Hintergrund sinkender Gemeindegliederzahlen. 
c) landeskirchliche Schulen 
Der Bereich der landeskirchlichen Schulen wurde im Jahr 2021 besonders betrachtet. Die Neubesetzung der 
Dezernatsleitungen führte zu einer gründlichen Betrachtung sämtlicher Sachverhalte, Kostenstrukturen und 
Entwicklungsmöglichkeiten- sowie Erfordernisse des bislang rein kameral verwalteten Bereichs. Hier findet 
aktuell die bereits oben erwähnte Prüfung und kaufmännische Bewertung der Abschreibungen und 
Rückstellungen statt. 
In besonderer Weise wird das Bauvorhaben der Sporthalle in Espelkamp, mit einer Plansumme von 
3.500.000,00 €, überprüft. Externe Gutachter nehmen erste Einschätzungen vor, ob eine umfassende 
Sanierung des vorhandenen Baukörpers oder ein Neubau wirtschaftlicher sind. Die für das Jahr 2021 
geplante Maßnahme wurde in das Planjahr 2022 verschoben.  
Im Jahr 2021 wurden einige Pauschalen des Landes NRW angepasst (erhöht). Unter anderem die 
Sachkostenpauschale. Dies ist zum einen auf die deutlich steigenden Kosten für die Digitalisierung 
zurückzuführen. Somit ist auch für 2022 mit höheren Erstattungen durch das Land zu rechnen. Aufgrund der 
derzeitigen Inflationsrate werden sich die gestiegenen Pauschalen vermutlich nicht allzu stark auswirken. 
Infolgedessen ist das Kostenbewusstsein zu sensibilisieren und das Controlling weiterhin auszubauen. 
 
4.   Fundraising 
Zur Haushaltsplanung wird immer mehr das Thema Fundraising und Mitgliederbindung gehören, welches 
sich nicht unmittelbar aus den Zahlen in den Vorlagen ergibt. Erlauben Sie deshalb dazu noch einige 
Anmerkungen, auch weil es diesmal nicht Gegenstand eines Schwerpunktausschusses ist: 
a) Fundraising und Corona 
Die Spenden- und Fördermittelarbeit hat sich in der Corona-Situation als robust erwiesen. Natürlich waren 
klassische Formen wie Benefizevents oder Sammlungen nicht möglich. Dafür verzeichneten Spenden- und 
Kirchgeldbriefaktionen eine höhere Resonanz als in früheren Jahren. Dauerspenden und 
Fördervereinsbeiträge liefen trotz Lockdown verlässlich weiter. Wer hier seine Instrumente etabliert hatte 
und den Briefkontakt über die Corona-Distanz hinweg aufnahm, wurde belohnt. Mit der Aktion „Unser erster 
Spendenbrief“ wurden Gemeinden auch finanziell angeregt, dieses Instrument erstmalig zu nutzen. Bei den 
Onlinespenden führte die Corona-Situation ebenfalls zu positiven Entwicklungen: Immer mehr Gemeinden 
entdecken diesen Spendenweg für sich. 
Wie sich die Spenden im Jahr 2020 / 21 insgesamt entwickelt haben, ist aufgrund der Unsicherheiten beim 
Auswerten der kaufmännisch aufgestellten Haushalte noch nicht sicher zu sagen. 
b) Spenden für Hochwasseropfer 
Mit den Überschwemmungen in Sauerland und Eifel war das Gebiet unserer Landeskirche von einer 
Naturkatastrophe nationalen Ausmaßes betroffen. Innerhalb von Stunden wurde die Spendenaktion für die 
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Betroffenen durch die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsbereich 
Fundraising im Landeskirchenamt eingerichtet. Bis heute gingen für die Flutopferhilfe bei den beiden 
Landeskirchen und ihrer Diakonie 4,95 Mio. € an Spenden ein. Zusammen mit Spenden an die Diakonie 
Katastrophenhilfe und Anteilen aus den Aktionen „Deutschland hilft“ und „NRW hilft“ stehen bei der 
Diakonie RWL für die Hochwasseropfer insgesamt Spenden von über 43,5 Mio. Euro bereit.  
Spendenaktionen von Gemeinden und Kirchenkreisen erbrachten weitere erhebliche Beträge. Die 
Unterstützung Betroffener konnte schon wenige Tage nach der Katastrophe beginnen. 
c) Fördermittel 
Die Corona-bedingten Einschränkungen führten zwangsläufig auch zu einer Verringerung der persönlichen 
Kontakte innerhalb der EKvW, aber auch innerhalb des weiteren Netzwerks mit Kollegen der EKvW. In der 
Konsequenz wurde auf digitale Kontaktalternativen, auch für Information und Austausch, ausgewichen.  
Von verschiedenen Mittelgebern wurden kurzfristig spezielle Förderprogramme aufgelegt, um Vereine, 
kirchliche Körperschaften und andere Antragsteller bei der Anpassung ihrer Arbeit an die Corona-Situation 
zu unterstützen. Durch die Information und Unterstützung unseres Referenten für Fördermittel, Dr. Ulrich 
Köhler, konnten Gemeinden und Einrichtungen passende Programme für sich entdecken und nutzen, etwa 
zur Anschaffung von Video- und Tontechnik zur Übertragung von Veranstaltungen über das Internet aus dem 
Förderprogramm der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Wenn auch nicht alle Anträge 
erfolgreich waren, so wird beispielsweise in der Stadtkirche Gronau das hiermit angeschaffte Equipment 
eindrucksvoll und öffentlichkeitswirksam weiter genutzt. 
Unter Nutzung des EKD-Netzwerkes konnte die Mitarbeit der EKvW an zwei EU-geförderten Projekten 
gesichert werden: Fördermittel von insgesamt 180.000 € sind für die Arbeit mit Migranten am IKG sowie die 
Klimafolgenanpassung von Kirchenwald, hier der Gemeinde Neunkirchen, zugesagt. Zusätzliche 100.000 € 
Landesmittel konnten ebenfalls für die Arbeit mit Migranten eingeworben werden. 
Zum April 2021 startete das aus Mitteln des Bundesamtes für Naturschutz mit 1,3 Mio. € geförderte Projekt 
„BiodiversitätsCheck in Kirchengemeinden“. In den nächsten 5 Jahren werden evangelische Friedhöfe in 
Westfalen unterstützt, unter Erhöhung der Biodiversität zukunftssicher zu werden. 
 
 
Schluss 

Und damit lege ich Ihnen den Entwurf des Haushalts, des Haushaltsbuchs 2022 sowie die bislang 
ungeprüften Eröffnungsbilanzen, der bei der Landeskirche geführten Mandanten, vor und bitte Sie, die 
Vorlagen 5.1., 5.2., 5.2.1, 5.2.2., 5.2.3, 5.3., 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3. 5.4. und 5.6. werden insgesamt an den 
Schwerpunktausschuss "Haushalt 2022 und Bilanz" überwiesen unter federführender Mitberatung der 
jeweils spezifischen Fragestellungen durch die beiden Schwerpunktausschüsse "Gesamtkirchliche Aufgaben 
im Haushalt" und "Versorgungskassen und Versorgungsentwicklung". Die Vorlage 5.5. wird an den 
Schwerpunktausschuss "IT-Strategie EKvW (Programm Cumulus)" überwiesen. 
 
Mein Dank für so viel Arbeit und Mühe bei Erstellung der Bilanz und aller anderen Vorlagen und dieser Dank 
gilt natürlich dem gesamten Finanzteam im Landeskirchenamt. 
Und der Dank gilt natürlich wie in jedem Jahr allen Kirchensteuerzahlern, die mit Ihrem Beitrag unsere Kirche 
finanziell tragen. 
 
Am Ende meiner Rede rufe ich uns noch einmal das Bild der Küche in Erinnerung, gerade nicht das einer 
chaotischen Lage, sondern das hinter der Küche stehende Urbild von Speis´ und Trank. Nicht umsonst lesen 
wir in allen Evangelien die Geschichte von der Speisung der Fünftausend, aber nur Johannes (6,35) 
kommentiert dazu die alles entscheidenden Sätze: 
„Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer 
an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Der Deckungsgrad steigt weiter an.

Verwaltungsratssitzung am 30. Juni 2021 per 
Videokonferenz
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